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Betr.:  Flughafen Salzburg – Ersuchen um Auskunft gemäß Umweltinformationsgesetz 
 Einstufung des Salzburger Flughafens gemäß UmgebungslärmschutzG; 
  
 
Sehr geehrte Herren, 
 
gemäß Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz BGBl I 60/2005 sind vom BMVIT bis 
spätestens 31. Mai 2005 bekannt zu geben, welche österreichischen Flugplätze als 
Flughäfen bzw. als Großflughäfen gem. Begriffsbestimmungen § 3 Abs. 9 bis 11 Bundes-
LärmG einzustufen sind.  
 
Ich ersuche um Auskunft gemäß UIG, welche Einstufung das BMVIT für den Flughafen 
Salzburg durchgeführt hat und auf welchen konkreten Daten diese Einstufung erfolgt ist.  
 
Nach den mir vorliegenden und vom Salzburger Flughafen übermittelten Daten übersteigt 
der Salzburger Flughafen auch unter Abzug der „ausschließlich der Ausbildung dienenden 
Bewegungen mit Leichtflugzeugen (einmotorig und unter 2000 kg höchstzulässiger 
Abflugmasse)“ den Schwellenwert von 50000 Flugbewegungen pro Jahr deutlich und ist 
daher als Großflughafen einzustufen.  
 
Unter Berufung auf die Bestimmungen des geltenden Umweltinformationsgesetzes 
beantrage ich die Übermittlung der detaillierten Daten und der Ergebnisse für die 
durchgeführte Einstufung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
     
 
Dr. Astrid Rössler                                                      
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